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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1999

Norm

LGVÜ Art13 ff

Rechtssatz

Für Pauschalreiseverträge, die durch eine Kombination verschiedener Einzelleistungen gekennzeichnet sind, sind die

Zuständigkeitsvorschriften für Verbrauchersachen nach den Art 13 6 LGVÜ anzuwenden, weil sie insgesamt als

Dienstleistungsverträge beziehungsweise Werkverträge nicht unter Art 13 Abs 3 LGVÜ zu subsumieren sind und ein

Auseinanderreißen des Pauschalreisevertrages in seine einzelnen Segmente im Zuständigkeitsrecht vermieden werden

soll.
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